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 m Landesherrlichen Verordnungen zu verfahren ist, also und dergestalt, daß, wenn er auch
 seines Grundes und was von dem Seinigen übrig geblieben, darüber verlustig gehen müß
 te, dennoch in diesem Fall das neu zu erbauende Haus nebst dem, was aus dem Beytrag

 zu hoffm, der Societät zu Ersetzung des Feuerschadens zum Besten an einen andern ver
kauft, und solchergestalt das Gebäude wieder in gehörigen Stand gebracht werden soll.

XXIV. Bey Wiederherstellung abgebrannter Gebäude ist vor allen Dingen auch darauf
mit zu denken^ ob und wie solche am füglichsten geschehen könne, daß es sowohl der Stadt
 zu mehrerer Zierde gereiche, als auch, wo die Gebäude vorhin zu enge gestanden, der
 zum löschen erforderliche mehrere Raum gelaßen, und, wo es thunlich, durch Aufführung
der sogenannten steinernen Brandgiedel, und sonst durch eine ' geschickte und vorsichtige

Bauart der Feu.rsgefahr für das künftige bestmöglichst vorgebogen werde.
 - XXV. Aus denen eingeschickten Erhebungsrollen wird bey der Direction von dem darzu
bestellten Rechnuligssührer eine General-Rechnung, wieviel von jedem Ort an Brand
steuer erhoben, und also überhaupt im ganzen Lande eingegangen, was davon ausgegeben,
 und was zu Bestreitung künftiger geringer Brandschaden noch übrig sey, aufgestellet, bey

 solcher ordentlich abgehöret, auch bey der folgenden Repartition jedesmal die Summa,
 die bey der vorigen Rechnunqsabnahme vorräthig geblieben, in dem Ausschreiben ausge
druckt, und, ob solche noch vorräthig, oder zu welchem mittlerzeit entstandenem geringen

Feuerschaden solche verwendet worden, jpecifice angeführet.
 XXVI. Oo zwar die B sichtigunaen, Berichtserstattungen und sonst vorfallende Ge-

 schWe gratis verrichtet werden müssen; So wollen Wir doch zugleich verordnen, daß
 den Erhebern, und welche neben ihnen die Quittungen und Rollen unterschreiben ein hal

 bes pro Cent für die Unkosten und Bemühung paßiret und unter beyden gttheilet, für den
Rechnungsführer atwr und diejenigen Subalternen, welche die Ausschreiben zu expedi-

 ren haben, ein Drittel pro Cent, um solches unter sich zu vertheilen, gut gethan, aus
serdem aber denen Brandcaffen-Jnterefsimen ein weiters unterm Namen Besoldung oder
außerordentlichen Douceurs, es fty auch für wen es wolle, nicht zur Last geftzt, noch in
Ausgabe gebracht und paßiret werden soll.

XXVII. Des Endes denn auch zu Menagirung aller weitern Kosten Wir hierdurch gnä
digst verordnen, daß alle dergleichen zu erheben vorkommende Brcmd-Caffen-Gelder, so
bald und zu gleicher Zeit von denen Steuer- und DorfSerheberen gegen die im vorstehen
den §0 determinate Erhebungegedühren mit denen ausgeschriebenen ordmairen Steuren
erhoben, von solchen aderan die Ritterscha'tliche und respective Landschaftliche Steuer-
obereinnehmer beyier Loge-Städte, und in der Grafschaft Schaumburg an den dortigen
eonrridméon8-ñeceptorem abgetiefert, von diesem aber weiter an die Direction zur gemein
schaftlichen Verwahrung bis zur Auszahlung abgegeben werden solle.

xxviii. Da aber der Endzweck dieser Societät nicht füglich und ohne Beschwerde der
Mitglieder zu erreichen siehet, dmern nicht für vier Millionen Rthlr Gebäude eingeschrie
ben worden; So soll, bevor solches geschehen, die ganze Sache als ein unvervinouch^s

Werk


